Aufgaben des Jugendamts zum Schutz von Kindern seelisch kranker Eltern
Peter-Christian Kunkel

Die Eingliederungshilfe fiir behinderte Menschen ist im SGB XII (Sozialhilfe), fiir seelisch
behinderte junge Menschen aber im SGB VIII (Jugendhilfe) geregelt. Dariiber hinaus kennt
das SGB VIII Hilfen, die gleichsam im Verborgenen bliihen, fiir Kinder seelisch behinderter
Eltern.

I.

1.

Der Aufgabenkatalog des Jugendamts

Eltern als Leistungsempfinger — Kinder als Leistungsadressaten

Wegen des Vorbehalts des Gesetzes (Art. 20, 28 GG), der fiir Sozialleistungen speziell in
§ 31 SGB I geregelt ist, gibt es Handlungspflichten und —moglichkeiten fiir das Jugend-
amt nur, wenn solche in fiir das Jugendamt geltenden Gesetzen geregelt sind. Fiir den hier
zu bearbeitenden Zusammenhang1 ist dies nur das SGB VIII (= Art. 1 KIHG). § 2

SGB VIII enthilt den vollstindigen Aufgabenkatalog des Jugendamts, unterschieden
nach Leistungen (Abs. 2) und anderen Aufgaben (Abs. 3). In § 2 SGB VIII nicht
genannte Normen des SGB VIII enthalten lediglich Annexe (z.B. die Kostenbeteiligung
in §§ 90 ff. SGB VIII oder die Jugendhilfeplanung in § 80 SGB VIII), die mit der Erfiil-
lung der in § 2 SGB VIII genannten Aufgaben in untrennbarem Zusammenhang stehen.
Gemeinsam ist allen Aufgaben, dass sie ausschlieBlich darauf gerichtet (Neusprech:
,fokussiert”) sind, das Wohl des Kindes zu verwirklichen. Eltern sind lediglich Leis-
tungsberechtigte (z.B. bei Trennungs- und Scheidungsberatung nach § 17 SGB VIII),
Leistungsadressat ist immer nur das Kind.? Eltern werden gleichsam instrumentalisiert
zur Beforderung des Kindeswohls.

Die Durchsetzbarkeit des Aufgabenkatalogs

a. Garantenstellung des Jugendamts
Sozialrechtlicher Garant fiir die Erfiillung aller Aufgaben des SGB VIII ist der
offentliche (Ortliche und tiberortliche) Triager (§§ 3 II, 76 II SGB VIII). Beim offent-
lichen Tréger ist ein Jugendamt bzw. ein Landesjugendamt zwingend einzurichten
(§ 69 Il SGB VIII). Triiger der freien Jugendhilfe sind dagegen in der Ubernahme
von Aufgaben und in deren Durchfiihrung frei (§ 4 I SGB VIII). Die Gesamtverant-
wortung fiir die Erfiillung der Aufgaben durch 6ffentliche und freie Triger und damit
auch die Planungsverantwortung liegt beim 6ffentlichen Triager (§ 79 1 SGB VIID).
AuBerdem hat er die Gewihrleistungspflicht (§ 79 II SGB VIII) dafiir, dass alle Auf-
gaben rechtzeitig durch geeignete und ausreichende Einrichtungen und Dienste plural
erfiillt werden (Neusprech: ,,Qualitédtssicherung*). Freiwillige Aufgaben3 gibt es
daher ebenso wenig wie einen Vorbehalt der Aufgabenerfiillung durch Budgetie-

4
rung.

Ansonsten gelten fiir das Jugendamt neben dem SGB VIII und den dazu ergangenen Linderausfithrungs-
gesetzen noch das Jugendschutzgesetz, das Unterhaltsvorschussgesetz, das Adoptionsvermittlungsgesetz,
§§ 1712 ff. BGB, §§ 38, 43 JGG, das SGB IX und fiir das Verfahren das SGB I und das SGB X. Infolge
von Verweisungen sind dann noch weitere Gesetze einbezogen, wie z.B. das SGB XII, das BGB, die ZPO,
das FGG, das AufenthaltsG, das SGB XII, die AO.

Vgl. hierzu Kunkel in LPK-SGB VIII, 2. Aufl. (2003), § 8 Rdnr. 8a.

ein Begriff, der immer noch gern von Landréten oder Kémmerern benutzt wird

OVG Hamburg, JAmt 2004, 592; OVG Liineburg, NVwWZ-RR 1999, 383; VG Hamburg, ZfJ 2000, 275;
Kunkel, NDV 2001, 412.
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b. Gerichtliche Durchsetzung

Enthalten die Aufgabennormen subjektive 6ffentliche Rechte,” konnen sie mit Ver-
pflichtungswiderspruch und Verpflichtungsklage vor dem Verwaltungsgericht
durchgesetzt werden (§ 68 II VwGO bzw. § 113 V VwGO). Im Eilverfahren ist eine
einstweilige Anordnung moglich (§ 123 VwGO). Sie setzt voraus, dass ein Anord-
nungsanspruch (der Anspruch muss hochstwahrscheinlich berechtigt sein) und ein
Anordnungsgrund (die Notlage muss dringlich sein) Vorliegen.6

Bestellung eines Betreuers

Kann der volljdhrige Leistungsberechtigte den Anspruch nicht selbst verfolgen, weil
er infolge einer seelischen Krankheit oder Behinderung daran gehindert ist, kann fiir
ihn in diesem Aufgabenkreis ein Betreuer bestellt werden (§ 1896 1 BGB). Weitere
Voraussetzung ist aber, dass die Bestellung eines Betreuers erforderlich ist, weil der
Leistungsberechtigte die Hilfe nicht auf andere Art erhalten kann (§ 1896 11 BGB).
Im Verwaltungsverfahren kann der Leistungsberechtigte sich aber durch einen
Bevollmichtigten (§ 13 I SGB X) vertreten lassen oder sich eines Beistands (§ 13 IV
SGB X) bedienen. Der Beistand ist gleichsam Sprachrohr des behinderten Menschen,
seine Ausfiihrungen gelten als von diesem selbst vorgebracht (§ 13 IV 2 SGB X). Im
Unterschied zum Bevollméchtigten kann der Beistand nur zusammen mit dem
behinderten Menschen im Verwaltungsverfahren auftreten.’

II. Einzelne Aufgaben zum Schutz von Kindern seelisch kranker Eltern

1. Eingliederungshilfe fiir seelisch behinderte junge Menschen (§ 35a SGB VIII)

a.

Voraussetzungen der Hilfe

Hat sich eine seelische Storung zu einer seelischen Behinderung entwickelt, besteht
ein Rechtsanspruch des jungen Menschen auf Eingliederungshilfe nach § 35a

SGB VIII. Der Norm liegt ein zweigliedriger Behinderungsbegriff zugrunde.
Zunichst muss ein Psychotherapeut (Arzt oder Psychologe) feststellen, ob eine seeli-
sche Storung vorliegt, die ldnger als 6 Monate andauert oder voraussichtlich andau-
ern wird. Eine seelische Storung liegt dann vor, wenn die seelische Gesundheit von
dem fiir das Lebensalter typischen Zustand abweicht.® Im Anschluss daran muss ein
Sozialarbeiter oder Sozialpadagoge ermitteln, ob diese Abweichung kausal ist fiir
eine (auch nur drohende) Beeintrichtigung der Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft. Erst dann kann die fallzustidndige Fachkraft im Jugendamt (also nicht etwa
der Arzt) entscheiden, ob eine seelische Behinderung vorliegt.

Den Rechtsanspruch auf die Eingliederungshilfe hat der junge Mensch selbst. ,,Jun-
ger Mensch* ist ein Kind (bis 14 Jahre), ein Jugendlicher (bis 18 Jahre), aber auch
ein junger Volljdhriger (i.d.R. bis 21 Jahre, im Einzelfall auch fiir einen begrenzten
Zeitraum dariiber hinaus, hochstens bis 27 Jahre), wie sich aus § 41 II SGB VIII

5 Vgl. hierzu Miinder, ZfJ 1991, 285 und Kunkel, Z£J 1991, 145.

6 Zum Verfahren vgl. Kunkel in LPK-SGB VIII, 2. Aufl. 2003, Anhang Verfahren und Rechtsschutz
Rdnr. 80.

! Der Beistand nach § 13 IV SGB X ist zu unterscheiden vom Beistand nach § 1712 BGB und vom Erzie-
hungsbeistand nach § 30 SGB VIII.

In Anlehnung an die ,,Internationale Klassifikation der Funktionsfihigkeit, Behinderung und Gesundheit*

(ICF = International Classification of Functioning, Disability and Health), sind darunter korperlich nicht
begriindbare Psychosen, seelische Storungen als Folge von Krankheiten, Suchtkrankheiten, Neurosen, Per-
sonlichkeitsstorungen und Entwicklungsstérungen zu verstehen.
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ergibt. Ist der Jugendliche 15 Jahre alt, kann er den Anspruch selbst verfolgen (§ 36 I
SGB I), den Eltern bleibt aber ein Veto-Recht (§ 36 II SGB I).

b. Ziel und Umfang der Hilfe
Ziel der Hilfe ist es, die Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben
in der Gesellschaft zu fordern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen ent-
gegenzuwirken (§ 1 SGB IX). Die Leistungen zur Teilhabe sollen die personliche
Entwicklung ganzheitlich fordern und die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
sowie eine moglichst selbststindige und selbstbestimmte Lebensfithrung ermog-
lichen oder erleichtern (§ 4 I SGB IX). Zum Leben in der Gemeinschaft gehort auch
das Leben mit Kindern. § 55 II 7 SGB IX nennt ausdriicklich als Leistung die Hilfen
zur Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben. Eine solche Leistung ist die Rehabilita-
tion des Elternteils mit dem Ziel, ihn zur Wahrnehmung seiner elterlichen Pflichten
zu befihigen.” Uber die Verweisung in § 35a III SGB VIII auf § 54 SGB XII und die
Weiterverweisung auf § 26 SGB IX kommen ferner Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation in Betracht. Solche Leistungen werden erbracht, um Behinderungen
abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder ihre Verschlimmerung
zu verhiiten (§ 26 1 1 SGB IX). Bestandteil dieser Leistungen sind nach § 26 III
SGB IX uv.a.: Hilfen zur Unterstiitzung bei der Krankheits- und Behinderungsverar-
beitung; Aktivierung von Selbsthilfepotentialen; Vermittlung von Kontakten zu ort-
lichen Selbsthilfe- und Beratungsmoglichkeiten; Hilfen zur seelischen Stabilisierung;
Hilfen zur Forderung der sozialen Kompetenz, unter anderem durch Training sozialer
und kommunikativer Fihigkeiten und im Umgang mit Krisensituationen; Training
lebenspraktischer Fihigkeiten.

¢. Zustindigkeit und Kosten
Fiir die Leistungen der medizinischen Rehabilitation nach § 26 SGB IX sind Jugend-
hilfetriger und Triger der Krankenversicherung als Rehabilitationstrager in gleicher
Weise zustindig (§ 6 SGB IX). Aus § 10 I SGB VIII ergibt sich der Vorrang des
Trigers der Krankenversicherung. Wird er zuerst angegangen, muss er innerhalb von
14 Tagen seine Zustindigkeit feststellen; verneint er sie, muss er einen Antrag
unverziiglich an den seiner Auffassung nach zustindigen Reha-Triger weiterleiten.
Dieser muss dann die Leistung erbringen (§ 14 I SGB IX).

Fiir die sachliche Zustdndigkeit des Jugendhilfetridgers gilt § 85 SGB VIII; danach ist
der ortliche Tréiger sachlich zustdndig. Die ortliche Zustindigkeit des ortlichen Tré-
gers ergibt sich aus § 86 SGB VIII bzw. fiir junge Volljdhrige aus § 86a SGB VIII;
danach ist der gewohnliche Aufenthalt der Eltern des behinderten minderjdhrigen
jungen Menschen bzw. des jungen Volljdhrigen selbst maB3geblich.

Die Hilfe erfolgt unabhiingig von Einkommen oder Vermdgen. Eltern und minder-
jahriges Kind bzw. der junge Volljdhrige allein werden aber durch Kostenbeitrag zu
den Kosten herangezogen, wenn ihr Einkommen eine Einkommensgrenze iiber-
schreitet, die sich aus § 85 SGB XII ergibt (690,- € Grundbetrag + Kosten der Unter-
kunft + 242,- € Familienzuschlag). Wird die Hilfe einem jungen Volljdhrigen geleis-
tet, kann der Triager der Jugendhilfe den Unterhaltsanspruch auf sich iiberleiten

(§ 96 1 SGB VIII). Er soll aber von der Uberleitung absehen, wenn dies eine Héarte
bedeuten wiirde (§ 96 IV SGB VIII). Dies ist bei Leistungen der Eingliederungshilfe
anzunehmen, da im Sozialhilferecht § 94 II SGB XII den Ubergang des Unterhalts-

o Ebenso Mrozynski, SGB VIII, 4. Aufl. 2004, § 19, Rdnr. 10.
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anspruchs wegen einer Eingliederungshilfe an einen Volljdhrigen auf 26,- €
begrenzt.'”

2. Hilfe in einer gemeinsamen Wohnform (§ 19 SGB VIII)

a.

Voraussetzungen der Hilfe

Allein erziehende Miitter oder Viter, die die elterliche Sorge11 fiir ihr unter 6-jdhri-
ges Kind haben, erhalten Hilfe in einer gemeinsamen Wohnform. Uberschreitet das
Kind nach Beginn der Leistung die Altersgrenze von 6 Jahren, endet die Hilfe damit
aber nicht."?

Weitere Tatbestandsvoraussetzung ist, dass die Hilfe ,,personlichkeitsindiziert* ist.
Der/die Alleinsorgeberechtigte muss aus in seiner (ihrer) Person liegenden Griinden
nicht in der Lage sein, das Kind zu erziehen. Dies kann auch bei seelischer Uberfor-
derung durch die Aufgabe der Kindererziehung der Fall sein. Die seelische Uberfor-
derung muss zu einem Defizit gerade als Erzieherpersonlichkeit gefiihrt haben.

Ziel und Umfang der Hilfe

Ziel der Hilfe ist es, Mutter oder Vater so lange zu unterstiitzen, bis ihre Personlich-
keit so weit entwickelt ist, dass Pflege und Erziehung der Kinder gewéhrleistet sind.
Ist eine eigenstidndige und selbstverantwortliche Lebensfithrung mit der Folge ausrei-
chender Erziehungskompetenz sichergestellt, endet die Hilfe, ohne dass es einer
Aufthebung des Hilfebescheides fiir die Zukunft bediirfte. Eine nachgehende Betreu-
ung nach Verlassen der Wohnform kennt das Gesetz nicht."?

Unterhalt und Krankenhilfe fiir Mutter/Vater und Kind sind zu leisten, ferner ist auf
eine schulische oder berufliche Ausbildung hinzuwirken. Auch eine schwangere Frau
kann vor der Geburt des Kindes in der Wohnform versorgt werden. Auf die Hilfe
besteht ein Rechtsanspruch der Mutter/des Vaters als Le:istungsempféinger.14 Die
Hilfe ist als ,,Soll-Leistung* zu gewihren. Dies bedeutet, dass sie im Regelfall eine
Muss-Leistung ist, es sei denn, es ligen im Einzelfall atypische, von der Behorde zu
beweisende Umstidnde (z.B. mangelnde Mitwirkungsbereitschaft) vor, die zu einer
Herabstufung der Muss-Leistung zu einer Kann-Leistung fiihren.

Zustindigkeit und Kosten

Sachlich zustédndig ist der ortliche Triager (§ 85 I SGB VIII); ortlich zustédndig ist der
ortliche Tréger, in dessen Bereich Vater oder Mutter vor Beginn der Leistung ihren
gewohnlichen Aufenthalt haben (§ 86b SGB VIII).

Zu den Kosten der Betreuung und Unterkunft des Kindes wird dieses selbst und seine
Eltern herangezogen; zu den Kosten der Betreuung und Unterkunft des Elternteils
wird dieser selbst und sein Ehegatte oder Lebenspartner nach dem Lebenspartner-
schaftsgesetz herangezogen (§ 91 IV SGB VIII).

Ebenso Mrozynski, SGB VIII, § 96, Rdnr. 10.

A.A. Wiesner/Struck, SGB VIII, 2. Aufl. 2000, § 19, Rdnr. 5; Fieseler/Schleicher/Busch, GK-SGB VIII,
§ 19, Rdnr. 8, die auf die tatsichliche Sorge abstellen.

Ebenso Jans/Happe/Saurbier/Maas, KIHG, § 19, Rdnr. 23; Schellhorn/Fischer, SGB VIII/KJHG, 2. Aufl.
2000, § 19, Rdnr. 23; a.A. Hauck/Gaertner, SGB VIII, § 19, Rdnr. 8.

A.A. Fieseler/Schleicher/Busch, GK-SGB VIII, § 19, Rdnr. 15; Jans/Happe/Saurbier/Maas, KIHG, § 19,
Rdnr. 20; Mrozynski, SGB VIII, § 19, Rdnr. 3.

A.A. Jans/Happe/Saurbier/Maas, KIJHG, § 19, Rdnr. 6 und 28.
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Abgrenzung zu anderen Hilfen

Hilfe zur Erziehung gem. §§ 27, 34 SGB VIl ist fiir den Alleinerziehenden nicht
gleichzeitig neben der Hilfe nach § 19 SGB VIII moglich, da sich die Anspruchs-
voraussetzungen gegenseitig ausschliefen.'” Hat nimlich das Kind ein Erziehungs-
defizit 1.S.d. § 27 SGB VIII, also Auffélligkeiten oder Storungen, kommt nur Hilfe
zur Erziehung in Betracht, die dem Personensorgeberechtigten geleistet wird. Hat die
alleinerziehende minderjédhrige Person ihrerseits ein Erziehungsdefizit, erhalten ihre
Eltern die Hilfe zur Erziehung. Bei einer jungen volljihrigen alleinerziehenden Per-
son erhdlt sie Hilfe nach § 41 SGB VIII, wenn ihr Personlichkeitsdefizit sie nicht
gerade in ihrer Erziehungskompetenz beeintriachtigt. Ist dies aber der Fall, ist die
Hilfe nach § 19 SGB VIII vorrangig.

Im Verhiltnis zur Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII ist die Hilfe nach § 19
SGB VIII vorrangig, wenn die Hilfe vorrangig geleistet wird, um die Erziehungs-
kompetenz der seelisch behinderten Person zu stirken.

3. Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)

a.

Voraussetzungen der Hilfe

Fillt der Elternteil, der die tiberwiegende Betreuung des Kindes iibernommen hat, fiir
die Betreuung aus, weil er seelisch krank ist, erhilt der andere Elternteil Unterstiit-
zung bei der Betreuung des Kindes, wenn er selbst diese Aufgabe berufsbedingt nicht
wahrnehmen kann und die Hilfe zum Wohl des Kindes erforderlich ist, weil die
Betreuung in einer Tageseinrichtung (§ 22a SGB VIII) oder in Kindertagespflege

(§ 23 SGB VIII) nicht ausreicht. Unter dieser Voraussetzung kann auch ein allein-
erziehender, seelisch kranker Elternteil die Hilfe erhalten (§ 20 II SGB VIII).

Ziel und Umfang der Hilfe

Ziel der Hilfe ist es, das Kindeswohl trotz Ausfall eines Elternteils zu gewihrleisten.
Die Unterstiitzung muss sich auf das Kind beziehen, also auf dessen Betreuung und
Versorgung, nicht auf die des zuriickbleibenden Elternteils. Sie kann daher nicht in
einer bloBen Haushaltsfithrung bestehen; eine solche wire nach § 70 SGB XII vom
Sozialhilfetrdger zu leisten. Die Haushaltshilfe nach § 38 SGB V, fiir die der Triger
der Krankenversicherung zusténdig ist, richtet sich sowohl auf die Versorgung des
Haushalts als auch auf die Betreuung von Kindern unter 12 Jahren. Besteht ein
Anspruch auf diese Hilfe, ist Hilfe nach § 20 SGB VIII nicht zu leisten, weil sie nicht
erforderlich ist und somit eine Tatbestandsvoraussetzung fehlt.

Zustindigkeit und Kosten

Sachlich zustindig ist der ortliche Triger der Jugendhilfe (§ 85 I SGB VIII); ortlich
zustindig ist der ortliche Tréger, in dessen Bereich die Eltern ihren gewohnlichen
Aufenthalt haben (§ 86 1 SGB VIII).

An den Kosten der Hilfe miissen sich Eltern und Kind beteiligen (§ 91 I 2 SGB VIII).
Fiir den Umfang der Heranziehung gelten die Ausfithrungen oben zu II. 1c.

' A.A. VG Diisseldorf, NDV-RD 1999, 86; zur Abgrenzung ausfiihrlich DIJuF-Rechtsgutachten vom
21.9.2004, JAmt 2004, 476.
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Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen und Kindertagespflege (§ 24 SGB VIII)

Mit dem Tagesbetreuungsausbaugese‘tz16 wurde das SGB VIII mit Wirkung zum

1. Januar 2005 geédndert. Fiir Kinder unter 3 Jahren sind nunmehr Plitze in Tageseinrich-
tungen und in Kindertagespflege vorzuhalten, wenn dafiir Bedarf besteht. Ein Rechts-
anspruch auf einen solchen Platz besteht — im Unterschied zu einem Kindergartenplatz —
nicht. Als Kriterium fiir ein bedarfsgerechtes Angebot nennt § 24 III S. 1 Nr. 2 SGB VIII,
dass ohne diesen Platz eine dem Wohl des Kindes entsprechende Férderung nicht
gewihrleistet ist. Ist ein Elternteil infolge seiner seelischen Erkrankung nicht in der Lage,
das Kind so zu fordern, wie es seinem Wohl entspricht, muss der Triger der Jugendhilfe
einen Platz in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege anbieten, ohne dass ein
Rechtsanspruch darauf besteht. Auerdem kann der Triger der Jugendhilfe im Jugend-
hilfeausschuss beschlieen, dass die Verpflichtung, ein bedarfsgerechtes Angebot vorzu-
halten, erst zu einem spiteren Zeitpunkt als dem 1. Jan. 2005 erfiillt wird. Spatestens am
1. Okt. 2010 muss sie aber erfiillt sein.

Hilfe zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)

a. Voraussetzungen der Hilfe
§ 27 SGB VIII setzt ein Erziehungsdefizit voraus. Dies ist eine erzieherische Man-
gellage in der Person des Erziehers, die das Wohl des Kindes — zumindest abstrakt —
gefdhrdet. Die Mangellage muss nicht verschuldet sein, es geniigt ein objektiver
Mangel. Daher kann auch eine seelische Krankheit oder Behinderung zu einer der-
artigen erzieherischen Mangellage fiihren.

Hilfe zur Erziehung setzt weiter voraus, dass der Personensorgeberechtigte bereit und
in der Lage ist, bei der Uberwindung des Mangels mitzuwirken. Ohne sein Einver-
standnis ist die Hilfe nicht moglich (§ 36 I SGB VIII). Ein formlicher Antrag ist aber
nicht erforderlich.'” Ist der Personensorgeberechtigte wegen der seelischen Krankheit
oder Behinderung nicht bereit oder nicht in der Lage, seine Mitwirkungspflicht im
Hilfeplanungsverfahren zu erfiillen, und ist die Gefahrdungsschwelle des § 1666
BGB erreicht, muss das Jugendamt nach § 50 III SGB VIII das Familiengericht an-
rufen, um einen Eingriff in die elterliche Sorge herbeizufiihren. Das Familiengericht
kann dann nicht lediglich das Aufenthaltsbestimmungsrecht entziehen und auf einen
Pfleger iibertr:clgen,18 sondern muss auch das Recht auf Inanspruchnahme von Hilfe
zur Erziehung und das Recht am Hilfeplanungsprozess mitzuwirken, auf den Pfleger
iibelrtragen.19 Da dieser Eingriff dem Grundsatz der VerhéltnisméaBigkeit unterliegt,
ist seine Erforderlichkeit zu priifen. Er ist nicht erforderlich, wenn die Bestellung
eines Betreuers ausreicht, um die Hilfe zur Erziehung leisten zu kénnen. Im
Unterschied zur Bestellung eines Pflegers wird bei Bestellung eines Betreuers das
Personensorgerecht nicht eingeschrinkt. Widerspricht der Personensorgeberechtigte
nicht, kann der Betreuer durch sein Einverstindnis die Hilfe zur Erziehung in die
Wege leiten. Die im Verlauf des Hilfeprozesses notwendige Kooperation zur Verbes-
serung der Erziehungsbedingungen beim Elternteil wird der Betreuer aber schwerlich
anstelle des Personensorgeberechtigten leisten konnen, so dass dann doch ein Ein-

vom 27. Dez. 2004 (BGBI. I S. 3852)

Ebenso Miinder u.a., FK-SGB VIII, 4. Aufl. 2003, § 27, Rdnr. 37; a.A. aber wohl BVerwG, ZfJ 2001, 310.
So aber OLG Frankfurt/Main, JAmt 2001, 90 m. Anm. Meysen und VGH Baden-Wiirttemberg, JAmt 2004,
546.

So BVerwG, Z£J 2002, 30 und OVG Nordrhein-Westfalen, NJW 2003, 1409; Rochling, Jugendhilfe 1999,
335.
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griff in das Personensorgerecht erfolgen muss. Zu priifen ist aber auch, ob diese
Kooperationsbereitschaft nicht durch Eingliederungshilfe (nach § 35a SGB VIII bzw.
nach § 53 SGB XII) erreicht werden kann, beispielsweise durch Einsatz eines

, Kommunikationshelfers*. %

Ziel und Umfang der Hilfe

Ziel der Hilfe zur Erziehung ist es, das Erziehungsdefizit zu kompensieren. Je nach
erzieherischem Bedarf im Einzelfall ist die Hilfe in einer der Hilfearten nach §§ 28
bis 35 SGB VIII (oder als unbenannte Hilfe) zu leisten. Der Zweck der einzelnen
Hilfeart wird jeweils in den §§ 28 bis 35 SGB VIII benannt (,,soll ...*). Ist beispiels-
weise infolge einer Depression auch eine geordnete Haushaltsfithrung nicht mehr
moglich, bietet sich die Sozialpddagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII an.
Reicht diese Hilfe nicht aus, ist eine aulerfamiliale Unterbringung des Kindes in
einer Pflegefamilie (§ 33 SGB VIII) oder in einer Einrichtung (§ 34 SGB VIII)
geeignet und erforderlich. In Verbindung mit einer erzieherischen Leistung (also
nicht isoliert) konnen auch therapeutische Leistungen erbracht werden.

Zustindigkeit und Kosten

Sachlich zustindig ist der 6rtliche Triger der Jugendhilfe (§ 85 I SGB VIII). Ortlich
zustindig ist der ortliche Tréger, in dessen Bereich die Eltern bzw. der Elternteil
ihren (seinen) gewohnlichen Aufenthalt haben (hat); § 86 I SGB VIIIL.

An den Kosten der Hilfe sind Eltern und Kind zu beteiligen, allerdings nur, wenn die
Hilfe zur Erziehung stationdr oder teilstationér geleistet wird, nicht aber, wenn sie
durch Sozialpddagogische Familienhilfe erfolgt (§ 91 14 SGB VIII).

6. Begleiteter Umgang (§ 18 III SGB VIII)

a.

Voraussetzungen der Hilfe

Einen ,,Umgangspfleger* kennt das Gesetz nicht. Der Verfahrenspfleger ist kein
Umgangspfleger, da er nur im Rahmen eines anhiingigen Verfahrens titig wird (§ 50
FGG). Der nach § 1909 I BGB bestellte Pfleger ist ein Ergiinzungspfleger, dem das
Recht der Aufenthaltsbestimmung iibertragen worden ist, um den Umgang mit dem
Kind zu erméglichen. VerschlieBt sich aber das Kind dem umgangswilligen Eltern-
teil, indem es den Umgang mit ihm ablehnt, kann die Ubertragung des Aufenthalts-
bestimmungsrechts nichts erreichen.”’ § 1684 IV BGB bietet die Moglichkeit, dass
das Familiengericht den Umgang von der Anwesenheit eines mitwirkungsbereiten
Dritten abhéngig machen kann. Dies kann auch der Triger der Jugendhilfe sein.
Auch er muss aber mitwirkungsbereit sein. Der Begriff des ,,beschiitzten Umgangs*
ist zu eng gewihlt; besser wire ,,begleiteter Umgang™ als Oberbegritf, der den
beschiitzten Umgang (bei Konflikten), den beaufsichtigenden Umgang (bei Geféhr-
dung des Kindes) und den unterstiitzenden Umgang (zur Verbesserung der Bezie-
hungsqualitiit bei gestortem Kontakt) einschliet.”” Der unterstiitzende Umgang kann
geboten sein, wenn der umgangsberechtigte Elternteil seelisch krank oder behindert
ist. Unabhingig von der Anordnung des Familiengerichts hat das Jugendamt eine
eigene Pflicht zur Hilfestellung bei Ausiibung des Umgangsrechts (§ 18 III 4
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Vgl. hierzu die Ausfiithrungen oben unter II. 1b. zu § 55 SGB IX.

So Bienwald, Verfahrenspflegschaftsrecht (2002), S. 196, Rdnr. 509.

Vel. ,Vorlaufige deutsche Standards zum begleiteten Umgang* des Staatsinstituts fiir Friihpddagogik,

2. Aufl. 2001.
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Autor

SGB VIII). Dieser unterstiitzende Umgang kann vom Kind oder vom Umgangs-
berechtigten vor dem Verwaltungsgericht im Weg der allgemeinen Leistungsklage
eingeklagt werden.”

Ziel und Umfang der Hilfe

Ziel des unterstiitzenden Umgang ist es, die Beteiligten dazu zu befdhigen, den
Umgang in eigener Verantwortung zu gestalten. Der beschiitzende Umgang kann
keine auf Dauer angelegte Leistung sein.”* Der unterstiitzende Umgang kann auch
dann in Betracht kommen, wenn der Umgangskontakt erst gekniipft werden muss,
z.B. zu einer stationir behandelten psychisch kranken Mutter.*

Zustindigkeit und Kosten

Sachlich zustindig ist der 6rtliche Triger (§ 85 I SGB VIII). Ortlich zustindig ist der
ortliche Trédger, in dessen Bereich der personensorgeberechtigte Elternteil seinen
gewohnlichen Aufenthalt hat (§ 86 II 1 SGB VIII).

Kosten des unterstiitzenden Umgangs konnen dem Umgangsberechtigten nicht auf-
erlegt werden. Weder § 90 noch § 91 SGB VIII erlaubt eine solche Kostenbetei-
ligung. De lege ferenda sollte aber eine Kostenbeteiligung vorgesehen werden. Wird
der beschiitzende Umgang vom Familiengericht angeordnet (§ 1684 IV 3 BGB), sind
die Kosten des Umgangs Justizkosten.

Prof. Peter-Christian Kunkel, Hochschule fiir 6ffentliche Verwaltung, Kehl
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Niher hierzu Kunkel in LPK-SGB VIII, 2. Aufl. 2003, § 18, Rdnr. 14; Miinder u.a., FK-SGB VIII, § 18,

Rdnr. 22.
Miinder u.a., FK-SGB VIII, § 18, Rdnr. 25; Bienwald, Verfahrenspflegschaftsrecht, S. 200, Rdnr. 524.
Beispiel bei Bienwald, Verfahrenspflegschaftsrecht, S. 204, Rdnr. 539.
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	Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ist im SGB XII (Sozialhilfe), für seelisch behinderte junge Menschen aber im SGB VIII (Jugendhilfe) geregelt. Darüber hinaus kennt das SGB VIII Hilfen, die gleichsam im Verborgenen blühen, für Kinder seelisch behinderter Eltern.
	I. Der Aufgabenkatalog des Jugendamts



